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öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie an-
schließend zu Vielfaltssicherung und Quali-
tätsförderung im privaten Rundfunk. Last,
not least befasst sich das Kapitel am Ende mit
positivem Jugendschutz. 

Letzteres ist angesichts der Neuregelun-
gen zum Jugendschutz in den jüngsten Än-
derungen des Rundfunkstaatsvertrags, die
am 1.4.2000 in Kraft traten, sofort heraus-
zugreifen: Während die Neuregelung des
Staatsvertrags etwa das Modell der Selbst-
steuerung durch die Freiwillige Selbstkon-
trolle Fernsehen durchbricht und ein Verbot
mit Erlaubnisvorbehalt etabliert, das man-
che für verfassungswidrig halten, favorisiert
Vesting neben der Ausdifferenzierung vor-
handener materieller Rechtsbegriffe im We-
sentlichen mildere prozedurale Lösungen.
Außerdem empfiehlt er, den Jugendschutz-
beauftragten besser auszustatten mit exter-
nem sozialwissenschaftlichem Wissen. Dies
zeigt zugleich schon den methodischen wie
den rechtspolitischen Ansatz der Schrift: Sie
will nicht über die Sachverhalte hinweg nur
mit Rechtsinstrumenten steuern, sondern
durch angemessene Verfahren und eine hin-
reichende Sachaufklärung – wie man juris-
tisch es ausdrücken würde – die Entwick-
lungen mit umso größerer Geschicklichkeit
einfangen. Dies zeigt sich im Jugendschutz
auch daran, dass die Schrift hier eine besse-
re Konkretisierung der Begriffe fordert, nicht
eine abstraktere Begrifflichkeit und formale
Kontrollmechanismen. Ein abstrakter Bezug
auf die Menschenwürde und ein Verbot mit
Erlaubnisvorbehalt weisen da in eine ande-
re Richtung. 

Vesting setzt auch hier auf Prozeduren,
die auf Vielfaltskontrolle und Qualitätsför-
derung aus sind, nicht nur auf Bewahrung ei-

Die von Wolfgang Hoffmann-Riem, inzwi-
schen Richter des Bundesverfassungsge-
richts und dort Berichterstatter in Rund-
funksachen, betreute Hamburger Habilitati-
onsschrift zeichnet sich besonders dadurch
aus, dass sie nicht nur auf der Höhe der Zeit
steht, sondern auch dadurch, dass die um-
fassende Bildung und Belesenheit des Autors
immer zugleich ihre fachliche Argumentati-
on bereichert, eine Belesenheit, von der man
ihm nur wünschen kann, dass eben diese
Zeit ihm dafür Raum lassen wird. Das aber
macht die Schrift so reizvoll und legitimiert
die Aufmerksamkeit gerade auch für andere
Leser als diejenigen vom engeren juristi-
schen Fach, sogar heute noch, bald drei Jah-
re nach Erscheinen.1

Die Schrift enthält eine einprägsame Ein-
leitung unter dem Motto „Der Fall Berlusco-
ni und die Evolution des Mediensystems“.
Sie ist systematisch wohl gegliedert: begin-
nend im ersten Teil mit Grundelementen des
liberalen Rechtsstaats, übergehend zur Wen-
de zur sozialstaatlichen Massendemokratie,
dann vom Sozialstaat zur Prozeduralisie-
rung des Rechts. Der zweite Teil kommt zum
engeren Gegenstand, nämlich zu Elementen
eines prozeduralen Rundfunkrechts, hier
anfangs zu Massenkultur und massendemo-
kratischer Öffentlichkeit, dann zum öffent-
lich-rechtlichen „Integrationsrundfunk“, da-
rauf von diesem zur „dualen Rundfunkord-
nung“, danach zur digitalen Revolution und
alsdann zur „Rundfunkverfassung für die
Wissens- und Mediengesellschaft“. Der drit-
te und letzte Teil behandelt dann die Per-
spektiven eines prozeduralen Rundfunk-
rechts, einsetzend mit Europarecht und
Rundfunkrecht, dann mit einem Kapitel zu
Programmqualität und Meinungsvielfalt im
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mensrecht.2 Ebenso wird besonders plas-
tisch, wie die Massenmedien eine Wandlung
von Raum und Zeit sowie die Vereinheitli-
chung, Standardisierung und Schemenhaf-
tigkeit der Wahrnehmung und damit alsbald
auch der Kommunikation und vor allem der
Öffentlichkeit der dann als Massendemo-
kratie gestalteten Gesellschaft bewirken. 

Diese Perspektive wirft ein neues Licht
auf die Entwicklung des Rundfunks seit sei-
nen Anfängen nach 1945. Dabei erklärt sich
nicht nur der Gang der Rechtsprechung, son-
dern auch der der Literatur. Darauf folgt ei-
ne Interessenanalyse. All das führte zur dua-
len Rundfunkordnung. An der Schwelle zur
digitalen Revolution weist Vesting auch dem
öffentlich-rechtlichen Rundfunk neue Rol-
len zu, die sich auch aus den Blockaden er-
geben, in die sich die privaten Veranstalter
gegenseitig versetzen und die diese aufzulö-
sen nicht in der Lage sind, wie er jüngst an-
derenorts formuliert hat.3 Diese Blockaden
sollen nicht nur im Wege der – hier in der
Schrift später behandelten – Anwendung
von rechtstechnischen Kunstgriffen wie
Kontrahierungszwang, Zugangssicherungen
und must carry Regelungen angegangen,
sondern zielorientiert offenbar auch durch
die Erzeugung von Toleranz zwischen den
sozialen Milieus aufgelöst werden. Das setzt
allerdings voraus, dass die Medien, die Tole-
ranz allen vermitteln sollen, auch allen Mi-
lieus zugänglich sind.4 Dabei bezieht sich
Vesting im Übrigen noch nicht zugleich dar-
auf, dass die Kostensituation bezüglich der
Provider und der Leitungswege noch lange
Raum für die billigeren öffentlich-rechtli-
chen Programme lassen muss und wird.
Auch bezieht er sich nicht darauf, dass gera-
de die Feierabendmentalität der Konsumge-
sellschaft eine interaktive Nutzung von Me-
dien in den privaten Erholungsräumen eher
wird zurücktreten lassen, als manche jetzt
glauben.5 Solch praktischen Fragen, die dem
Rezipienten aufstoßen, widmet sich die Ar-
beit nicht.6 Dennoch, es trifft sicher zu, dass
die Pluralisierung der kulturellen Identität
eine Gewährleistung von Übergängen und
Vermittlungen voraussetzt, die nur ein nicht
wiederum kommerzialisiertes Medium lei-
sten kann. Dies lässt sich aber auch als eine
Variation der Grundversorgung im Sinne der
bisherigen Rechtsprechung verstehen, die
allerdings im Gefüge von Gesellschaft und

nes publizistischen Meinungskampfs. Dann
ist nicht Gefahrenabwehr durch Erlaubnis-
vorbehalte und Steuerung durch hochgradig
unbestimmte Zielformeln angesagt, sondern
eine begleitende Kontrolle, die sich nicht auf
die Zeit vor der Zulassung eines Programms
beschränkt. Die bisherigen Realisierungen
eines solchen Ansatzes diskutiert er dann in
Einzelheiten.

Abgesehen von diesem Beispiel durch-
wirkt die Untersuchung stets der Geist dieses
Ansatzes. Sie ist interdisziplinär, beherrscht
den Gegenstand, ist sprachlich auf einem ho-
hen und dennoch zugleich zugänglichen Ni-
veau und kommt zu neuen Einsichten, die in
der juristischen Zunft mit ihren schlichteren
Mitteln nicht so anzutreffen sind, schon weil
der engeren Fachsprache dafür der innovati-
ve Charakter fehlt. Dass dem Leser dabei
manchmal eine gewisse Überhöhung des ei-
genen Blickwinkels und eine in zu weit grei-
fenden Formulierungen zupackende Spra-
che aufstößt, liegt in der Natur der Sache:
Will man von Gesellschaften und Kommuni-
kationsstrukturen aus weit gespannte Ent-
wicklungslinien ziehen und epochale Schrit-
te des Wandels der Funktionen von Medien
nachzeichnen, so sind eine ihnen angemes-
sene Griffigkeit und ein gewisser Abstrak-
tionsgrad unvermeidlich. Demgemäß be-
handelt das Buch eingehend Entstehung und
Wandlungen der bürgerlichen Gesellschaft:
ihren Weg zur Massendemokratie, rechtlich
über die Schritte vom Rechts- zum Sozial-
staat, und durch eine Vervielfältigung der
Funktionen der Grundrechte – gerade auch
des Grundgesetzes in Rechtsprechung und
Wissenschaft – von ihrer wertorientierten
Deutung bis zu ihrem Verständnis als Ver-
fahren gewährleistende Rechte. Dabei scha-
det nicht, dass aus der Fülle der Fachlitera-
tur manch ältere Arbeiten unbeachtet blei-
ben, weil es sich in vielem um Entwicklun-
gen zu einem Mainstream hin handelt, die
sich nach Jahrzehnten viel prägnanter und
im Rückblick deutlicher zusammengefasst
finden als anfangs in Erstlingswerken. So hat
auch die sozialstaatlich relevante Breite der
Grundrechte ein Gegenstück gefunden in ih-
rer Bedeutung für Information, Wissen und
Wissensvermittlung durch Medien. Das lässt
sich dann paradigmatisch zeigen, etwa am
Schulrecht und an den Strukturen des Ver-
hältnisses von Wissenschaft und Unterneh-
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2
Dabei findet sich nicht nur
an dieser Stelle (S. 109ff.)
eine Fehlinterpretation des
Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Mitbe-
stimmung aus dem Jahre
1979, die jedenfalls hier
Zweifel an der Sorgfalt der 
Interpretation aufkommen 
lässt: Das Gericht bleibt
gerade nicht bei einer
liberalen Interpretation der
Grundrechte stehen, son-
dern hält sie nur als Aus-
gangspunkt fest, wie das
Vesting alsbald denn auch
tut (S.112). Denn das Ge-
richt selbst hat hier die Per-
meabilität der Rechtszuord-
nungen vollzogen. Deshalb
rekurriert es nicht nur auf
den personalen und den so-
zialen Bezug der Grund-
rechte, sondern instrumen-
tiert sie darüber hinaus im
Wege einer Verfahrensori-
entierung, die auch Organi-
sationsstrukturen erfasst.
Vesting scheint hier eher ei-
nen Watschenmann aufzu-
bauen, um sich absetzen zu
können. An anderer Stelle
wird er denn dem Gericht
auch eher gerecht (S. 68 ff.),
ohne allerdings die älteren
Arbeiten etwa von Dieter
Suhr zu nennen, die die
Konzeption des Gerichts
ebenso beeinflusst haben
wie ältere Ansätze zu proze-
duralen Vorstellungen, die
vor oder aus der Rechtspre-
chung entwickelt wurden
und aus einem stetigen Dis-
kussionsprozess zwischen
Wissenschaft und Praxis
hervorgingen, der damals
das Gericht begleitete. Die-
se Kritik ändert nichts an
dem positiven Urteil über
die Schrift, die – wie schon
gesagt – insbesondere so-
zialwissenschaftlich und phi-
losophisch fundiert „Sach-
aufklärung“ in sonst kaum
je dagewesenen Umfang in
angemessener Tiefe be-
treibt. Auch darauf ist das
Gericht angewiesen, wie
sich nicht nur an Entschei-
dungen jener Zeit zeigen
lässt (dazu auch exempla-
risch S. 281 u. passim).

3
Vesting, Th.: 
Ökonomie im Überfluss –
Medienregulierung im Zeit-
alter der Vernetzung. In:
epd medien Nr. 24 v. 25.
April 2000, S. 3ff. (8). Dieser
Beitrag betont die künftige
Aufgabe des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks,
Wahlmöglichkeiten zu
schaffen, sich zu informieren
und zu unterhalten; auch
soll er einen produktiven
Beitrag zur Steigerung der

Ideenpopulationenin den
Massenmedien leisten.
Dabei bezieht er sich auf
die Formel von der „struk-
turellen Diversifikation“, 
vgl.: Hoffmann-Riem, W./
Vesting, Th.:
Ende der Massenkomunika-
tion? Zum Strukturwandel
der technischen Medien. In:
Dies. (Hrsg.): Perspektiven 
der Informationsgesell-
schaft. 1995, S. 21, hier in
der Schrift S. 238 u. passim.
Für Kontrahierungszwang,
must carry rules u.Ä. vgl.
hier S. 334ff.

4
Siehe S. 224ff. (226) mit
dem Hinweis auf die Her-
stellung von Toleranz für
Heterogenität zwischen ver-
schiedenen sozialen
Milieus, unter Bezug auf 
K.-H. Ladeur: Publizistik.
1986, S. 147ff.(151f.). Die
Formeln von der Toleranz
oder den Toleranzen er-
scheinen sehr viel griffiger,
sind aber nicht so ausgrei-
fend wie die im Text und in
der vorigen Fußnote ge-
nannten Formeln von
Vesting. 

5
Dazu Hesse, A.: Der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk im
Online-Zeitalter. In: epd
medien Nr. 37 vom 10. Mai
2000, S. 3ff.

6
Vgl. aber immerhin Andeu-
tungen S. 314ff. Dies ge-
schieht aber nicht in den
der Entwicklung besonders
gewidmeten Abschnitten
S.182ff.; in diesem Sinne
bedürfte es auch der Über-
prüfung, ob ein Verzicht auf
die Kategorie der Grundver-
sorgung als Grundlage des
öffentlich-rechtlichen Rund-
funks wirklich angezeigt ist,
den Vesting (S. 236ff.) meint
einläuten zu müssen. Die
Schrift (bes. S. 220ff.) ist von
der herkömmlichen Sicht so
weit nicht entfernt, wenn
man dem Begriff der Grund-
versorgung die Rechtsbe-
griffen notwendig eigene
Dynamik im Verhältnis zu
Lebenssachverhalten und
technischen Entwicklungen
einräumt.
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Medien etwa Vielfalt, Durchlässigkeit und
Elemente einer grundlegenden Verständi-
gung zwischen Subkulturen gewährleistet.
Das führt nicht nur bedingt durch die nun
nicht mehr nur europäische und europa-
rechtlich beeinflusste, sondern auch globa-
le Struktur der Medien und weithin auch ih-
rer Märkte zu der Forderung nach größerer
Flexibilität, einer stärkeren Formenvielfalt
und neuen Sicherungen von Vielfalt und
Qualität. Hier setzt Vesting u. a. auf die
Selbstbeobachtung und diskutiert die Frei-
willige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft ei-
gens, ebenso wie auch auf neue externe Kon-
trollmechanismen gegenüber den Medien.
Diese Abschnitte am Ende zeugen zugleich
wieder vom kreativen Optimismus des Au-
tors, der offensichtlich die Gewissheit in sich
birgt, dass die menschliche Gestaltungskraft
auch auf dem Felde der Medien immer wie-
der zu checks and balances führt. Dieser Aus-
gangspunkt erlaubt die Vision von einem
Rundfunkrecht, das in dem Sinne prozedu-
ral erscheint, als es sich auf die grundständi-
ge Vielfalt heutiger Kultur verlässt und
glaubt, das Rechtsregime weiter zurückneh-
men zu können. Das setzt zunächst eine rich-
tige Wahrnehmung jener Vielfalt voraus.
Deshalb sind die subtilen Beobachtungen,
die sich in dem Buch finden, von um so
größerem Interesse. Gerade sie lassen sich
auch durch das knappe Sachverzeichnis am
Ende aus Stichworten erschließen. Diese
Studien empfehlen, auch künftige Arbeiten
dieses Autors zur Kenntnis zu nehmen.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig

I.
Mit der Etablierung einer dualen Rundfunk-
ordnung in der Bundesrepublik Deutschland
entstand das Bedürfnis nach einem einheit-
lichen normativen Ordnungsrahmen für die
Veranstaltung von Rundfunk. Dem haben die
Länder mit dem Rundfunkstaatsvertrag von
1987 und damit in Anwendung des Instru-
mentariums des kooperativen Föderalismus
Rechnung getragen. Die Notwendigkeit
einer staatsvertraglichen Einigung der Län-
der ergibt sich hier aus deren Zuständigkeit
für den Rundfunk. Neue Informationstech-
nologien, neue Möglichkeiten der Telekom-
munikation führten zur Entwicklung von In-
formationsangeboten, die sich teilweise
deutlich vom herkömmlichen Bild des Rund-
funks entfernten. Schon bald wurde deut-
lich, dass das vor allem durch die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts ver-
anlasste, stark regulatorische Ordnungsmo-
dell für den Rundfunk für weite Bereiche der
Telekommunikation nicht mehr passen wür-
de. Dies betrifft etwa das rundfunkspezifi-
sche Lizenzierungssystem, die für den Rund-
funk kennzeichnenden differenzierten Viel-
faltsanforderungen, dies betrifft nicht zu-
letzt die besonderen Rechtsgarantien für
gebührenfinanzierte, öffentlich-rechtliche
Anstalten. Während das Bundesverfassungs-
gericht zunächst beharrlich versuchte, die
Entstehung eines Rundfunkmarkts zu ver-
hindern, setzte sich für den Bereich der „neu-
en“ elektronischen Medien zunehmend die
Erkenntnis der Notwendigkeit durch, diese
vom Ballast rundfunkmäßiger Überregulie-
rung zu befreien und sie marktwirtschaftli-
chen Prinzipien zu öffnen, dies nicht zuletzt
auch unter dem Druck gemeinschaftsrecht-
licher Entwicklungen. Die Bestrebungen, für
elektronische Medien außerhalb des Rund-
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dienste. Kommentar zum
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